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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Revision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz)

Im Rahmen der Kulturbotschaft 2021–2024 wollte der Bundesrat das Filmgesetz
revidieren und dem geltenden EU-Recht anpassen. Unter anderem sah er neu für
Streaming-Plattformen eine Investitionspflicht in das Schweizer Filmschaffen von 4
Prozent sowie eine Pflichtquote im Angebot der Streaming-Plattformen von mindestens
30 Prozent an europäischen Filmen und Serien vor. Ziel sei es, den Schweizer Film zu
fördern und «gleich lange Spiesse» zwischen Streaminganbietenden und Schweizer TV-
Anbietenden zu schaffen. In der Sommersession 2021 löste der Ständerat die Revision
aus der Kulturbotschaft heraus. Für Diskussionen sorgten in der Folge insbesondere die
Höhe der Investitionspflicht, die Befreiung von Unternehmen von der Investitionspflicht
und die Anrechenbarkeit von Werbeleistungen für Schweizer Filme. Nachdem beide
Räte die Revision in der Herbstsession 2021 gutgeheissen hatten, ergriff ein Bündnis
aus bürgerlichen Jungparteien Ende Januar 2022 erfolgreich das Referendum. Mit 58.4
Prozent nahmen die Schweizer Stimmberechtigten am 15. Mai 2022 die
Gesetzesänderung jedoch an der Urne an.

Chronologie
Erste Debatte im Nationalrat (im Rahmen der Kulturbotschaft 2021-2024)
Herauslösung aus der Kulturbotschaft durch den Ständerat
Erste Debatte im Ständerat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmung
Mediale Debatten rund um die Revision des Filmgesetzes
Referendum, Abstimmungskampf und Abstimmung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Révision de la loi sur le cinéma (OCF 20.030)
(Traduction: Chloé Magnin) 

Dans le cadre du message concernant l'encouragement de la culture pour la période
2021-2024, le Conseil fédéral a souhaité réviser la loi sur le cinéma pour l'adapter au
droit européen en vigueur. Entre autres, il a instauré une obligation d'investissement de
4 pour cent dans la production de films suisses pour les plateformes de streaming. De
plus, les plateformes de streaming devront respecter un quota en offrant
obligatoirement au moins 30 pour cent de films et séries européennes dans leur
catalogue. Le but de ces mesures est de soutenir les films suisses et de créer des
conditions équitables entre les fournisseurs de streaming et les fournisseurs de
télévision suisses. Durant la session d'été 2021, le Conseil des Etats a dissocié la
révision de la loi sur le cinéma du message sur la culture. Par la suite, les discussions se
sont principalement concentrées sur le montant de l'obligation d'investissement,
l'exemption de l'obligation d'investissement pour certaines entreprises et de la prise en
compte des prestations publicitaires pour les films suisses. Après que les deux Conseils
ont accepté la révision durant la session d'automne 2021, une alliance des sections
jeunes des partis bourgeois a lancé, avec succès, un référendum. La population suisse a
accepté le changement de loi par 58.4 pour cent des voix dans les urnes le 15 mai 2022.

Chronologie

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.09.2020
SARAH KUHN
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Premier débat au Conseil national (dans le cadre du message sur la culture 2021-2024)
Dissociation du message sur la culture par le Conseil des Etats
Premier débat au Conseil des Etats
Procédure d'élimination des divergences et vote final
Débat médiatique autour de la révision de la loi sur le cinéma
Référendum, campagne et votation

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kirchen und religionspolitische Fragen

Dass sich hinter dieser lauen Glaubenshaltung dennoch starke religiöse Sensibilitäten
verbergen können, bewiesen die Stimmberechtigten des Kantons Bern. Gegen ein sehr
offen formuliertes Gesetz über die Voraussetzungen und Wirkungen der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften, welches ermöglicht hätte,
auch nichtchristliche Glaubensgemeinschaften unter gewissen Bedingungen
anzuerkennen, hatte die EDU erfolgreich das Referendum ergriffen. Im
Abstimmungskampf wurde sie nur von den SD (ehemals NA) aktiv unterstützt. Aber
hinter den Kulissen entfachte sich ein wahrer Glaubenskrieg, der nicht frei war von
rassistischen Untertönen. Er richtete sich in erster Linie gegen die Möglichkeit, dass
auch der Islam anerkannt werden könnte, obgleich von dieser Seite bisher kein
Interesse signalisiert worden war. Und die Flüsterpropaganda hatte Erfolg: entgegen
den Abstimmungsparolen aller grossen Parteien – mit Ausnahme der SVP, welche trotz
innerer Differenzen die Nein-Parole ausgab – lehnte das Berner Stimmvolk das neue
Gesetz bei einer Stimmbeteiligung von lediglich 15,1% mit rund 55% Nein-Stimmen ab. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.05.1990
MARIANNE BENTELI

Urheberrecht

Bereits während der Verhandlungen zur Urheberrechtsrevision waren immer wieder
Stimmen aus dem Kunst- und Kulturbereich zu vernehmen, die mit einem Referendum
liebäugelten. Nach der offiziellen Verabschiedung der Gesetzesvorlage war es dann
aber die Piratenpartei Schweiz, die Nägel mit Köpfen machen wollte. Fernab jeglicher
medialer Präsenz lancierte diese noch im Vorfeld der Wahlen im Oktober 2019 das
Referendum und zeigte sich in ihrer Mitte November publizierten Medienmitteilung
sehr zuversichtlich, da trotz der geringen öffentlichen Streuung bereits zahlreiche
Parteien und Organisationen wie die jungen Grünen, die Juso oder der Chaos
Computer Club sowie Bürgerinnen und Bürger ihre Unterstützung zugesichert hätten
und auch täglich neue Unterschriften einträfen. Das Referendumskomitee sehe zwar
einen Reformbedarf hinsichtlich des Urheberrechts, erläuterte der Co-Präsident der
Piraten Jorgo Ananiadis (BE, piraten), die aktuelle Vorlage sei allerdings «ein einziger
Dienst an den grossen Film- und Musikkonzernen», wie der Berner von der Aargauer
Zeitung zitiert wurde. Die in dieser Form verabschiedete Vorlage führe lediglich zu
einer massiven Kostensteigerung und lasse aufgrund des verstärkten Lichtbildschutzes
eine regelrechte Klagewelle erwarten. So gesehen betreibe man gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern, den Konsumierenden und den Kreativen eher ein «Urheber-
Unrecht». Aus diesem Grund habe man auch die Referendums-Website «urheber-
unrecht.ch» aufgeschaltet, wo alle referendumsrelevanten Informationen zugänglich
seien. 
Rund eine Woche vor Ablauf der Referendumsfrist am 16. Januar 2020 stellte sich dann
aber Ernüchterung ein: Man würde die benötigten 50'000 Unterschriften wohl kaum
zusammenbekommen. Bereits am 13. Januar verkündete der Tages-Anzeiger, dass das
Referendum nicht zustande gekommen sei, was schliesslich am 17. Januar vom Komitee
selbst auch über die offizielle Referendums-Website mit grosser Enttäuschung
bestätigt wurde. Den Umstand, dass lediglich etwas über 10'000 Unterschriften
gesammelt werden konnten, begründete das Komitee mit den eingeschränkten
Ressourcen der netzpolitisch engagierten Bürgerinnen und Bürger: Da viele Beteiligte
sich im gleichen Zeitraum auch für andere Referenden und Initiativen eingesetzt
hätten, hätten die Kapazitäten im Rahmen des URG-Referendums gefehlt, was den
Verantwortlichen wiederum gezeigt habe, dass man noch nicht soweit sei, mehrere
Kampagnen parallel zu stemmen. 
Die Vertretungen des Dachverbandes der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN)
und der Vereinigung Musikschaffende Schweiz (SONART) sahen das Scheitern hingegen
als eine positive Entwicklung an. Die SONART empfand die Argumentation der
Referendumsführenden als effektiv übertrieben oder schlichtweg falsch, während der
DUN sich erfreut zeigte, dass der langjährige Prozess nun endlich seinen Abschluss

BUNDESRATSGESCHÄFT
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finden könne und dazu beitrage, dass die Schweiz künftig nicht mehr auf dem «Special
301 Report» der USA erscheine.
Somit wird die Inkraftsetzung des revidierten Urheberrechtsgesetzes voraussichtlich im
Frühjahr 2020 erfolgen. 2

Sprachen

Im dreisprachigen Kanton Graubünden legte die Regierung dem Parlament ein neues
Sprachengesetz vor. Dieses regelt den Gebrauch der Amtssprachen Deutsch,
Rätoromanisch und Italienisch. Die umstrittene Einheitssprache Romantsch Grischun
ist nur für die kantonale Ebene vorgeschrieben; ihre Verwendung auf regionaler oder
kommunaler Ebene soll weiterhin nicht zentral geregelt werden. Als pragmatisches
Territorialitätsprinzip bezeichnete die Regierung ihre Vorschläge für die Bestimmung
der jeweiligen Amts- und Schulsprache in den Gemeinden und Kreisen. Diese Regeln
schützen die Sprachminderheit der Rätoromanen vor einer Verdrängung ihrer Sprache
durch das Deutsche, fixieren die Sprachgrenze aber nicht auf ewige Zeiten. Sprechen in
einer Einheit mindestens 50 Prozent der Bevölkerung die traditionell angestammte
Sprache, gilt sie als einsprachig. Sprechen noch zwischen 20 Prozent und 50 Prozent
das traditionelle Idiom, so soll sie als zweisprachig gelten. Sinkt hingegen der Anteil der
angestammten Sprachgemeinschaft unter 20 Prozent, kann von der betroffenen
Bevölkerung mit einer qualifizierten Mehrheit (66%) der Wechsel zur neuen
Mehrheitssprache beschlossen werden. Nachdem Rätoromanen die neue Regelung als
minderheitenfeindlich kritisiert hatten, beschloss das Parlament, dass eine Gemeinde
auch dann als einsprachig (d.h. in der Praxis fast immer Romanisch) gelten soll, wenn
nur noch mindestens 40 Prozent der Einwohner die angestammte Sprache sprechen. 
Dies wiederum rief eine «Interessengemeinschaft Sprachenfreiheit» auf den Plan, die
das Referendum gegen das neue Sprachengesetz lancierte. Sie bemängelte, dass damit
in ursprünglich romanischsprachigen Gemeinden und Kreisen, deren Bevölkerung
heute aber zu 60 Prozent deutscher Muttersprache ist, in der Schule, im Verkehr mit
der lokalen Verwaltung und vor den Gerichten einzig das Rätoromanische zugelassen
wäre. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.10.2006
MARIANNE BENTELI

Im dreisprachigen Kanton Graubünden wurde das neue Sprachengesetz in einer
Referendumsabstimmung mit 22'582 Ja gegen 19'344 Nein angenommen. Das Gesetz
regelt den Gebrauch der Amtssprachen Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch und
legt Grundsätze für deren Gebrauch in den Gemeinden fest. Das Gesetz schien
unbestritten, da es 2006 im Kantonsparlament einstimmig angenommen worden war.
Vor allem Deutschsprachige hatten aber wegen des starken Schutzes des romanischen
Idioms in ursprünglich romanisch-, heute aber mehrheitlich deutschsprachigen
Gemeinden das Referendum ergriffen. 4
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1) Bund, 19.5., 28.5., und 30.5.90; Presse vom 11.6.90.
2) Medienmitteilung DUN-Online vom 20.1.20; Medienmitteilung Piratenpartei Schweiz vom 15.11.19; Medienmitteilung
SONART-Online vom 15.1.20; NZZ-Online 15.11.19; SGT-Online 15.11.19; AZ, 15.11., 31.12.19; CdT, TA, 13.1.20
3) BüZ, 8.6., 11.9., 3.10., 19.10. und 4.12.06
4) AZ, Bund und BüZ, 18.6.07
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